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Verfügung in Sachen R. M. gegen Majid Gholami

Gesuchstellerin 

R. M. 
N. 
Vertreten durch: RA MLaw Monica Frey, Oberer Graben 16, Postfach 622, 9001 St. Gallen 

Gesuchsgegner 

Majid Gholami 
Staatsbürgerschaft: Afghanistan 
Geburtsdatum: 17.09.1990 
Unbekannten Aufenthaltes  

Titel der Verfügung:  
Uneinbringlichkeit 

Datum der Verfügung: 11.05.2026 

1. Mit Verfügung vom 6. Januar 2026 wurde R. M. im Verfahren betreffend Abänderung 
der Regelung des Getrenntlebens (Nr. FE4 25 29) die unentgeltliche Rechtspflege 
(Befreiung von Gerichtskosten und Vorschussleistungen) und Rechtsverbeiständung 
gewährt. Mit der Rechtsverbeiständung wurde RA MLaw Monica Frey beauftragt. Mit 
Entscheid vom 22. April 2026 wurde Majid Gholami verpflichtet, R. M. eine 
Parteientschädigung von CHF 2'527.80 zu bezahlen. 
2. Obsiegt die unentgeltlich prozessführende Partei und ist die Parteientschädigung bei 
der Gegenpartei nicht oder voraussichtlich nicht einbringlich, so wird die unentgeltliche 
Rechtsbeiständin vom Kanton angemessen entschädigt (Art. 122 Abs. 2 ZPO). Die 
Parteientschädigung erwies sich als uneinbringlich. RA MLaw Monica Frey wurde deshalb 
vom Staat entschädigt. Mit der Zahlung geht der Anspruch auf den Kanton über (Art. 
122 Abs. 2 ZPO). Das heisst für Majid Gholami, dass er die Parteientschädigung von CHF 
2'527.80 rechtsgültig nur noch an den Staat und nicht mehr an R. M. oder deren 
Rechtsvertreterin leisten kann. 
3. RA MLaw Monica Frey wird vom Staat mit CHF 2'527.80 entschädigt. Die Forderung 
gegenüber Majid Gholami geht in diesem Umfang auf den Staat über. 



Verfügende Stelle:  
Kantonsgericht Appenzell Ausserrhoden 
Landsgemeindeplatz 2  
9043 Trogen 

Kontaktstelle:  
FE4 25 29 

Bemerkungen:  
Diese Verfügung gilt mit Datum der Publikation als zugestellt.
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